
B. Bausteuerzuschlag für die Gemeinden (Änderung 
Gesetze)
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS  VI C/1/1,  Steuergesetz  (StG)  vom  7. Mai 2000  (Stand  1. Januar 2018), 
wird wie folgt geändert:

Art.  130 Abs. 1 (geändert)
1 Die  Bausteuer  wird in  einem prozentualen Zuschlag der  einfachen  Steu-
er sowie auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer erhoben.

Art.  186 Abs. 1 (geändert)
1 Die Kantonssteuern (Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen 
Personen, Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen, Quellen-
steuern von bestimmten natürlichen und juristischen Personen, Grundstück-
gewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Bausteuer) sowie die 
Gemeindesteuern werden zentral durch die kantonale Steuerverwaltung be-
zogen.

Art.  201 Abs. 2 (neu)
2 Die politischen Gemeinden können zudem eine kommunale Bausteuer auf 
Steuern im Sinne von Absatz 1 erheben.

Titel nach Art. 206 (neu)

2.2a. Kommunale Bausteuer

Art.  206a (neu)

Zweck der Bausteuer
1 Für die Finanzierung grosser Bauvorhaben können die politischen Gemein-
den eine zweck- und objektgebundene Bausteuer erheben.

Art.  206b (neu)

Steuerobjekt und Verfahren
1 Die Bausteuer wird in einem prozentualen Zuschlag der einfachen Steuer 
erhoben.
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2 Die  Vorschriften  über  das  Einsprache-  und Beschwerdeverfahren  sowie 
über den Steuerbezug, die Sicherung und den Erlass der Steuern werden 
sinngemäss angewendet.

Art.  206c (neu)

Steuermass
1 Die Bausteuer darf 10 Prozent der einfachen Steuer im Sinne von Artikel  
202 nicht übersteigen.
2 Die politischen Gemeinden setzen alljährlich die Höhe und die Verwendung 
der kommunalen Bausteuer zusammen mit dem Steuerfuss (Art. 202) für das 
Folgejahr fest.

II.

1.
GS III B/1/1, Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches im Kanton Glarus (Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch; EG ZGB) 
vom 7. Mai 1911 (Stand 1. Juli 2018), wird wie folgt geändert:

Art.  227 Abs. 1
1 Ein gesetzliches Grundpfandrecht besteht ohne Eintragung in das Grund-
buch (vgl. Art. 836 ZGB):
2. (geändert) zugunsten des  Kantons  und der  Gemeinden  auf  den  im 

Kanton  Glarus  liegenden  Grundstücken  für  die  Staats-,  die  Grund-
stückgewinn-, die Erbschafts- und Schenkungssteuer,  die Bausteuer 
und die Gemeindesteuern, für die Kosten der ersatzweisen Wiederher-
stellung des gesetzmässigen Zustandes sowie für die Mehrwertabga-
be nach dem Raumentwicklungs- und Baugesetz;

2.
GS  IV D/1/1,  Gesetz  über  die  Förderung  von  Turnen  und  Sport  vom 
6. Mai 1973 (Stand 6. Mai 2018), wird wie folgt geändert:

Art.  9e

Aufgehoben.

3.
GS VI A/1/2, Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner 
Gemeinden vom 3. Mai 2009 (Stand 1. September 2014), wird wie folgt ge-
ändert:
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Art.  8 Abs. 1
1 Die  Haushaltführung  richtet  sich  nach  den  in  Artikel 52 Absatz 1  der 
Kantonsverfassung enthaltenen Grundsätzen. Es bedeuten:
k. (geändert) Verbot der Zweckbindung von Hauptsteuern unter Vorbe-

halt der Bausteuer: im Grundsatz dürfen zur Deckung einzelner Ausga-
ben  mittels  Spezialfinanzierungen  oder  zur  unmittelbaren  Abschrei-
bung bestimmter Ausgaben keine festen Anteile der Hauptsteuern ver-
wendet werden;  vorbehalten  bleibt  die  Erhebung der  Bausteuer  ge-
mäss den betreffenden Bestimmungen im Steuergesetz1).

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.

1) GS VI C/1/1
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